
 

Seite 1 von 1 

Tennisclub im Wiesengrund e.V. Straubenhardt-Conweiler 

Einladung Mitgliederversammlung 2024 

Zur Mitgliederversammlung am 

Freitag, 22. März 2024 

Beginn 18.00 Uhr 

Speisegaststätte Sportfreunde Feldrennach, Langenalber Straße 69, 75334 Straubenhardt 

lädt die Vorstandschaft alle Mitglieder recht herzlich ein. 

Vorläufige Tagesordnungspunkte: 

a. Begrüßung 

b. Gedenken / Ehrungen 

c. Rechenschaftsbericht des Vorstands 

e. Bericht der Kassenprüfer 

f. Entlastung der Vorstandschaft 

h. Wahl des Vorstandes 

i. Wahl der Kassenprüfer 

j. Verschiedenes 

 

Hinweise: 

Die endgültige Tagesordnung und die Beschlussvorlagen werden spätestens eine Woche vor 
der Mitgliederversammlung auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht (§ 6 TCW-
Satzung). 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung einem nach § 26 BGB vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied 
schriftlich und begründet eingereicht werden (§ 6 TCW Satzung). 

 

Die Vorstandschaft 
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Antrag Vorratsbeschluss zur 
Satzungsänderung 

(einfache Mehrheit notwendig) 
 
Es wird nachfolgender Antrag für einen Vorratsbeschluss zur Änderung der Satzung 
gestellt: 
 
Sollten Änderungen der Satzung aufgrund von Beanstandungen des Registergerichts 
bzw. Finanzamtes notwendig sein, wird das Präsidium ermächtigt in einer Sitzung die 
notwendige Änderung der Satzung zu beschließen, damit eine Eintragung der Neufassung 
ins Vereinsregister erfolgen kann. In der auf den Beschluss folgenden 
Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen. 

 
 

Begründung: 

Durch den Vorratsbeschluss wird eine mögliche außerordentliche Mitgliederversammlung 
vermieden. Die Rechte der Mitglieder werden hierdurch nicht eingeschränkt. 

 

Straubenhardt, 4. Februar 2024 

 

Samuel Kainhofer 
Präsident 
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Antrag Beiträge und Umlagen 
(einfache Mehrheit notwendig) 

 
Es wird ein Antrag für einen ergänzenden Sondertarif wie folgt gestellt: 
 
Für den Zeitraum vom 1. August eines Jahres bis zur Platzschließung desselben Jahres ist 
eine Nutzung der Freiplätze für den hälftigen Beitrag möglich. Es sind keine 
Arbeitsdienste zu leisten. Gutscheine für Trainerstunden werden nicht ausgehändigt. 
Diese Art von Mitgliedschaft berechtigt nicht zum Spielen in einer Mannschaft des TCW. 
Weitere Vergünstigungen wie beispielsweise kostenlose Nutzung der Tennishalle im 
Sommer werden nicht gewährt. 

 
 

Begründung: 

Es kommen immer wieder Anfragen von beispielsweise Nachbarsportclubs. Hier möchte 
man ein attraktives Angebot unterbreiten. Der Nutzungszeitraum beträgt rund 40%. Die 
Mitgliederversammlung hat über Beiträge zu entscheiden. 

 

Straubenhardt, 4. Februar 2024 

 

Samuel Kainhofer 
Präsident 

 

Martin Fauth  Tina Schuhmacher  Julia Weber  Thomas Kasper 
Vizepräsident  Vizepräsidentin  Vizepräsidentin Vizepräsident 
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Antrag zur Satzungsänderung 
(2/3-Mehrheit notwendig) 

 
Es wird nachfolgender Antrag zur Änderung der Satzung gestellt: 
 
§ 6  Mitgliederversammlung 

2. Die Mitgliederversammlung hat u.a. folgende Aufgaben: 

a) die Wahl des Vorstandes, 

b) die Entgegennahmen des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und dessen 
Entlastung, 

c) bei Aufstellung eines Haushaltsplanes die Genehmigung des Haushaltsplanes 
und Festsetzung des Mitgliedbeitrags, sofern sich dieser zum Vorjahr ändert, 

d) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom 
Vorstand unterbreiteten Aufgaben sowie über die der Satzung ihr 
übertragenden Angelegenheiten, 

e) Wahl der Kassenprüfer, 

f) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 

 

UNVERÄNDERT ALT NEU 

 

Begründung: 

Über Änderungen ist in der Mitgliederversammlung nach wie vor abzustimmen. 
Ansonsten kann der Vorstand mit aktuellen Zahlen planen. 

 

Straubenhardt, 4. Februar 2024 

 

Samuel Kainhofer 
Präsident 
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Antrag zur Satzungsänderung 
(2/3-Mehrheit notwendig) 

 
Es wird nachfolgender Antrag zur Änderung der Satzung gestellt: 

 
Satzung 

Stand 15.02.2020 22.03.2024 
 
 

§ 12 Vereinsvermögen 

1. Etwaige Überschüsse, die der Verein erzielt, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Anteile aus Überschüssen, ebenso wenig 
erhalten Mitglieder aus Mitteln des Vereins Zuwendungen, die den 
Amateurbestimmungen zuwiderlaufen. Kein Mitglied darf durch 
Verwaltungsaufsgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch 
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 

2. Mit Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Vereinszwecks 
steuerbegünstigter Zwecke wird fällt das verbleibende Vermögen des Vereins der 
Gemeinde für steuerbegünstigte Zwecke zugeführt Straubenhardt zu, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat. Zur Beschlussfassung über die Liquidation und die Bestellung von 
Liquidatoren genügt einfache Stimmenmehrheit und Zuruf. 

 

UNVERÄNDERT ALT NEU 

 

Begründung: 

Das Finanzamt hat bei Prüfung der Voraussetzungen zur Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit die Satzungsänderungen mit Schreiben vom 01.06.2022 
vorgeschlagen. Die Übernahme ist zum Erhalt der Gemeinnützigkeit notwendig. 

 

Straubenhardt, 4. Februar 2024 

 

Samuel Kainhofer 
Präsident 
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